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Bebauungsplan Buchäcker in Hochstahl, Gemeinde Aufseß

Ergänzende Höhenfestlegun gen :

Max. Geschoßhöhe im EG

Wohnhaus

Garage und Nebengebäude

2. Höhenlage der Gebäude inr C'elände

2.1. Wohnhäuser

Die Oberkannte des Erdgeschoßfußbodens darf maximal 0'75 m über dem

vorhandenen GeländeniJeau an der höchsten Stelle des natürlichen Geländes

im Bereich der Gebäudeaußenwand liegen'

2-2. Garagen

2.2.1. Talseitig (nördtich von der Ersctrließungsstraße gelegene Grundstücke)

FestlegungwiebeimWohnhausiunterderEinschränkungdaßdieseHöhe0'10mdes
geplan-ten Srraßenniveaus im Einfahrtsbereich nicht überschreitet'

2.2.2. Hangseitig ( südlich von d", Efuhli"ßung*straße gelegene Grundstücke)

Die Fußbodenoberkante im ErQpschoß darf die natürliche Geländehöhe im

Einfahrtsbereich um max. 15 @lüberschreiten'
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